
nischeWerkführung“ abzuschließen44
. Dieser Vertrag sah vor, denWMW auf Kriegs¬

dauer die technische Führung der VSE zu übertragen, damit Arbeitskräfte sowie Anla¬
gen und Vorräte kriegswirtschaftlich am zweckmäßigsten eingesetzt werden konnten.
DerWerkführer, dieWMW also, wurde ermächtigt, insbesondere technische Arbeits¬
kräfte, Anlagen und Anlageteile sowie für den technischen Betrieb bestimmte Vorräte
auch außerhalb der VSE für Zwecke der Energieversorgung einzusetzen oder aus ande¬
ren Energieversorgungsunternehmen heranzuziehen. Kurz vor dem aufoktroyierten
Werkführungsvertrag hatten die beiden Unternehmen bereits einen erweiterten Inter¬
essengemeinschaftsvertrag abgeschlossen, um das Zustandekommen des Werkfüh¬
rungsvertrags zu verhindern45 . Der erweiterte IG-Vertrag sah unter anderem eine ver¬

stärkte Mitwirkung der Vorstandsmitglieder an den jeweiligen Arbeitsausschuß- und
Aufsichtsratssitzungen vor. Der Werkführungsvertrag bedeutete insofern keine Ver¬
schärfung der Lage, da seine praktischen Auswirkungen auf die Arbeit der Vorstände
kaum festzustellen waren. Er sollte offensichtlich hauptsächlich dem Zweck dienen,
wenigstens auf dem Papier festzulegen, daß ab dem Zeitpunkt des Abschlusses dieses
Vertrages die Energiewirtschaft der Gebiete Lothringen, Pfalz und Saar von Kelchner
geführt wurde. Sowohl der Werkführungsvertrag wie auch der IG-Vertrag von
1935/36 und seine Erweiterung von 1944 wurden von VSE und Pfalzwerken durch die
nach Kriegsende eingetretenen Ereignisse als überholt, d. h mit dem Augenblick des
Einsetzung der Militärverwaltung als erloschen betrachtet46 .
Die Bemühungen um eine Fusion von VSE und Pfalzwerke/Westmarkwerke seit 1936
lassen die Schwierigkeiten deutlich werden, die im zentralverwalteten nationalsoziali¬
stischen Wirtschaftssystem bei der Durchführung politisch motivierter Zielsetzungen
auftreten konnten.
Da dieWirtschaftsordnungweiterhin auf derGrundlage privaten Eigentums ruhte und
Eingriffe hierin im Prinzip tabu waren, wurde der Weg der Einflußnahme über Hilfs¬
konstruktionen wie die aufgeführten Verträge gewählt. Reibungsverluste zwischen
staatlichen Behörden, Parteistellen und den betroffenen Unternehmen waren an der
Tagesordnung. Auch die in der Kriegswirtschaft verschärften Eingriffsmöglichkeiten
vermochten es nicht, die anvisierten Ziele durchzusetzen, sondern behinderten im Ge¬

genteil eine den Umständen entsprechende „normale“ Unternehmenspolitik durch
Uberbeanspruchung mit wenig sinnvoller bürokratischer Verwaltungstätigkeit.

3. Das Aufblühen der Kriegswirtschaft an der Saar

Bis zum Ausbruch des Zweiten Weltkrieges stand das Saarland immer noch weitge¬
hend im Schatten der Rüstungskonjunktur des Deutschen Reiches. Aus strategischen
Gründen war beispielsweise der Bau von Hydrieranlagen auf Saarkohlebasis noch im

44 PW-AHV; VSE-AHV, Aufsichtsratssitzung v. 30.06.1944; LA Speyer T 21-153,WMW Auf¬
sichtsratssitzung v. 26.05.1944.

45 Ebd., Aufsichtsratssitzung v. 26.05.1944; erweiterter IG-Vertrag v. 16.03.1944 (VSE-AHV).
46 Schreiben VSE v. 12.06.1945 (VSE-AHV); Beschluß Aufsichtsrat der PW v. 15.11.1945 (LA

Speyer T 21-153).
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